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(2) Das Höchstmaß der Jugendstrafe von unbe
stimmter Dauer beträgt vier Jahre. Der Richter kann 
ein geringeres Höchstmaß bestimmen oder das Min
destmaß (§18 Abs. 1) erhöhen. Der Unterschied zwi
schen dem Mindest- und dem Höchstmaß soll nicht 
weniger als zwei Jahre betragen.

(2) Die Erziehung im Jugendhaus durch besonders 
geeignete Erzieher soll gewährleisten, daß die soziale 
Fehlhaltung des Jugendlichen überwunden wird. Er 
ist deshalb durch Schulbildung, berufliche Qualifizie
rung, staatsbürgerliche Erziehung sowie kulturelle und 
sportliche Betätigung zu befähigen, sich künftig im 
gesellschaftlichen und persönlichen Leben verantwor
tungsbewußt zu verhalten.

(3) Der Aufenthalt im Jugendhaus beträgt minde
stens ein Jahr und höchstens drei Jahre. Die Dauer ist 
vom Erziehungserfolg abhängig. Das Gericht be
schließt nach Ablauf von mindestens einem Jahr die 
Beendigung des Aufenthalts im Jugendhaus, wenn der 
Erziehungserfolg eingetreten ist. Die Entlassung muß 
spätestens mit der Vollendung des zwanzigsten Le
bensjahres erfolgen.

(4) Die Eintragung der Einweisung ins Jugendhaus 
ins Strafregister und deren Wirkung werden beson
ders geregelt. Das Gericht kann im Urteil festlegen, 
daß keine Eintragung ins Strafregister erfolgt.

§78

Ausschluß der Todesstrafe
Gegen Jugendliche wird die Todesstrafe nicht aus

gesprochen.


